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Teil B 

1 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne unsere Zustimmung weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig. 

2 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswir-
kung auf den Beitrag (Beitragsregulierung) 

2.1 Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Än-
derungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch 
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die 
Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auf-
forderung zu machen und auf unseren Wunsch nachzuwei-
sen. Bei unrichtigen Angaben zu unserem Nachteil können 
wir von Ihnen eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie an der Unrichtigkeit der 
Angaben kein Verschulden trifft. 

2.2 Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststel-
lungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung 
berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter 
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mit-
teilung bei uns. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag 
darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 
B-3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Er-
höhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden 
berücksichtigt. 

2.3 Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, können wir für 
den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine 
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die An-
gaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung 
statt. Ein von Ihnen zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurück-
erstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 
Jahre. 

3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Bei-
tragsangleichung 

3.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Sie wird jeweils ab Beginn desjenigen Versiche-
rungsjahres wirksam, das am oder nach dem 1. Juli beginnt. 
Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme 
berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. 
Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Bei-
tragsberechnung der Beitragsangleichung. 

3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung 
für die Beiträge der ab dem 1. Juli beginnenden Versiche-
rungsjahre, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen 
Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zuge-
lassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr 
erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz run-
det er auf die nächstniedrigere, durch fünf teilbare ganze 
Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die spe-
ziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausga-
ben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versiche-
rungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu 
angemeldeten Schadenfälle. 

3.3 Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer 
Verminderung sind wir verpflichtet, die Folgebeiträge um 
den sich aus B-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgebeitrag wird 
Ihnen mit der Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in je-
dem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder je-
weils für diese Jahre nach B-3.2 ermittelt hat, so dürfen wir 
die Folgebeiträge nur um den Prozentsatz erhöhen, um den 
sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen nach un-
seren unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr 
erhöht hat. Diese Erhöhung darf diejenige nicht überschrei-
ten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

3.4 Liegt die Veränderung nach B-3.2 oder B-3.3 unter fünf Pro-
zent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung 
ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

3.5 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß B-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, können Sie den Versicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden 
sollte. 

Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hin-
zuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Mo-
nat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zuge-
hen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kün-
digungsrecht. 

3.6 Die Bestimmungen B-3.1 bis B-3.5 gelten nicht für eine Ver-
mögensschaden-Haftpflichtversicherung. 

Teil C 

1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

1.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

1.2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

1.2.1 Beitragszahlung 

Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen 
Betrag (Einmalbeitrag) oder durch Monats-, Vierteljahres-, 
Halbjahres- oder Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrich-
tet werden. 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherung-
steuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 
zu entrichten haben. 

1.2.2 Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen ei-
nen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei 
Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jahresbeiträgen 
ein Jahr. Beim Einmalbeitrag entspricht die Versicherungs-
periode der vereinbarten Vertragsdauer. 

1.3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung 

1.3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ab-
lauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig, jedoch nicht vor dem beantragten Versiche-
rungsbeginn. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines 
Widerrufsrechts. 



 

 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlen Sie nicht rechtzeitig nach dem in Absatz 1 oder 2 be-
stimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung veranlasst ist. 

Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige 
Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. 

1.3.2 Rücktrittsrecht bei Zahlungsverzug 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach 
C-1.3.1 gezahlt, so können wir vom Vertrag zurücktreten, 
solange Sie die Zahlung nicht veranlasst haben. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. 

1.3.3 Leistungsfreiheit 

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei-
tig nach C-1.3.1 zahlen, so sind wir für einen vor Zahlung 
des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass wir Sie durch eine 
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 
Beitrags aufmerksam gemacht haben. 

Unsere Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nichtzah-
lung zu vertreten haben. 

1.4 Folgebeitrag 

1.4.1 Fälligkeit 

Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt. 

1.4.2 Verzug und Schadenersatz 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie 
ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn Sie die verspä-
tete Zahlung zu vertreten haben. 

Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind 
wir berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstande-
nen Schadens zu verlangen. 

1.4.3 Mahnung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir 
Sie auf Ihre Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestim-
men (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei 
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen. 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rück-
ständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und Kos-
ten im Einzelnen beziffern und Sie auf die Rechtsfolgen 
(Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweisen. 

1.4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und sind Sie bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, so sind wir von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

1.4.5 Kündigung nach Mahnung 

Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Ver-
zug, können wir nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirk-
sam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Ver-
zug sind. Hierauf haben wir Sie bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen. 

1.4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die 
Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird 
sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf veranlasst wird. 

Unsere Leistungsfreiheit nach C-1.4.4 bleibt bis zur Zahlung 
bestehen. 

1.5 Lastschriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) 

1.5.1 Ihre Pflichten 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
haben Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine 
ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

Können wir den fälligen Beitrag ohne Verschulden von Ihnen 
nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie rechtzeitig nach unserer in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung er-
folgt. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fäl-
ligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen. 

1.5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 

Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, 
trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 
werden können, sind wir berechtigt, das SEPA-
Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen. 

Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie 
verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag und zukünftige 
Beiträge selbst zu übermitteln. 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in Rech-
nung gestellt werden. 

Ferner können wir, sofern monatliche Beitragszahlung ver-
einbart wurde, für die Zukunft vierteljährliche Beitragszah-
lung verlangen. 

1.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1.6.1 Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur der-
jenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

1.6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse 

1.6.2.1 Widerrufen Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen, haben wir nur den auf die Zeit nach Zugang der Wider-
rufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Vo-
raussetzung ist, dass wir in der Widerrufsbelehrung auf das 
Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu 
zahlenden Betrag hingewiesen und Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, haben 
wir zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus 
dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen haben. 

1.6.2.2 Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzei-
gepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht uns der 
Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu. 

Beenden wir den Versicherungsvertrag durch Rücktritt, weil 
der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht uns eine angemessene Geschäftsge-
bühr zu. 

1.6.2.3 Beenden wir den Versicherungsvertrag durch Anfechtung 
wegen arglistiger Täuschung, so steht uns der Beitrag bis 
zum Zugang der Anfechtungserklärung zu. 

1.6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach Beginn der Versiche-
rung vollständig und dauerhaft weg, steht uns der Beitrag zu, 
den wir hätten beanspruchen können, wenn die Versiche-
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben. 

1.6.2.5 Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künf-
tiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen. 

Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht 
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht in 
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir 



 

 

von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangen. 

2 Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 

2.1 Dauer und Ende des Vertrags 

2.1.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen. 

2.1.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich 
nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kün-
digung zugegangen ist. 

2.1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. 

2.1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können 
Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 
darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündigung muss uns 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jah-
res zugegangen sein. 

2.1.5 Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag 
bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem wir 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangen. 

2.1.6 Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum 
von zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer 
jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versiche-
rungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versiche-
rungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils 
ganze Jahre. 

2.2 Kündigung nach Versicherungsfall 

2.2.1 Kündigungsrecht 

Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 

– von uns eine Schadenersatzzahlung oder eine Zahlung 
von Sanierungskosten von Umweltschäden geleistet 
wurde, 

– wir Ihren Anspruch auf Freistellung zu Unrecht abge-
lehnt haben, oder 

– Ihnen eine Klage über einen versicherten Anspruch ge-
richtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat nach der 
Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zu-
gegangen sein. 

2.2.2 Wirksamwerden Ihrer Kündigung 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit ihrem Zugang bei uns 
wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

2.2.3 Wirksamwerden unserer Kündigung 

Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei 
Ihnen wirksam. 

2.3 Kündigung bei Verlegen des Wohnsitzes ins Ausland 

2.3.1 Kündigungsrecht 

Sie und wir können den Vertrag kündigen, wenn 

– Sie Ihren im Inland bestehenden Wohnsitz nicht nur vo-
rübergehend, sondern für unbestimmte Zeit ins Ausland 
verlegen und 

– dabei Ihren im Inland bestehenden Wohnsitz nicht mehr 
beibehalten. 

2.3.2 Wirksamwerden Ihrer Kündigung 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit ihrem Zugang bei uns 
wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

2.3.3 Wirksamwerden unserer Kündigung 

Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei 
Ihnen wirksam. 

3 Anzeigepflicht und andere Obliegenheiten 

3.1 Anzeigepflichten bis zum Vertragsschluss 

3.1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände 

Sie haben bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung uns alle 
Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen 
wir in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt ha-
ben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Ver-
trag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzei-
gepflicht gilt auch dann, wenn wir Ihnen nach Ihrer Vertrags-
erklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn 
von Satz 1 in Textform stellen. 

Wird der Vertrag von einer Person geschlossen, die Sie ver-
tritt, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und C-3.1.2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist Ihres Vertreters als auch 
die Kenntnis und die Arglist von Ihnen zu berücksichtigen. 

Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Ihrem Vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

3.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

3.1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach C-3.1.1 Absatz 1, 
können wir vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts 
besteht auch für die Vergangenheit kein Versicherungs-
schutz. 

Wir haben jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachwei-
sen, dass Sie die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 

Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung 
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen 
hätten. 

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dür-
fen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie 
nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ur-
sächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versi-
cherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt haben. 

3.1.2.2 Kündigung 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach C-3.1.1 Absatz 1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, können wir den Vertrag kün-
digen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nach-
weisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen geschlossen hätten. 

3.1.2.3 Vertragsänderung 

Haben Sie Ihre Anzeigepflicht nach C-3.1.1 Absatz 1 nicht 
vorsätzlich verletzt und hätten wir bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Bei einer von Ihnen unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil. 



 

 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als zehn Prozent oder schließen wir die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so können 
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unse-
rer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser 
Mitteilung haben wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinzuwei-
sen. 

3.1.3 Frist und Form für die Ausübung unserer Rechte 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung müssen wir innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, 
auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung kön-
nen wir nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Mo-
nats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monats-
frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlan-
gen, die das von uns jeweils geltend gemachte Recht be-
gründen. 

3.1.4 Unsere Hinweispflicht 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf 
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
haben. 

3.1.5 Ausschluss von unseren Rechten 

Wir können uns auf unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannten. 

3.1.6 Anfechtung 

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung an-
zufechten, bleibt bestehen. 

3.1.7 Erlöschen unserer Rechte 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver-
tragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die 
Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertreter die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

3.2 Ihre Obliegenheiten 

3.2.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

3.2.1.1 Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser 
Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseiti-
gen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, 
der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als be-
sonders gefahrdrohend. 

3.2.1.2 Rechtsfolgen 

Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegen-
heit, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber 
uns zu erfüllen haben, so können wir innerhalb eines Mo-
nats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt ha-
ben, den Vertrag fristlos kündigen. 

Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt haben. 

3.2.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls fol-
gende Obliegenheiten zu erfüllen: 

3.2.2.1 Sie haben nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen. Dabei haben Sie unsere Wei-
sungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen sowie Weisun-
gen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedli-
che Weisungen, haben Sie nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu handeln. 

3.2.2.2 Zusätzlich zu 3.2.2.1 gilt: 

(1) Jeder Versicherungsfall ist uns innerhalb einer Woche 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatzan-
sprüche erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, wenn 
gegen Sie Haftpflichtansprüche geltend gemacht wer-
den. 

(2) Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

(3) Wird gegen Sie ein Anspruch gerichtlich geltend ge-
macht, Prozesskostenhilfe beantragt oder wird Ihnen 
gerichtlich der Streit verkündet, haben Sie dies uns un-
verzüglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn gegen Sie 
wegen des den Anspruch begründenden Schadenereig-
nisses ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. 

(4) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz müssen Sie 
fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung von uns bedarf 
es dazu nicht. 

(5) Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich gel-
tend gemacht, haben Sie die Führung des Verfahrens 
uns zu überlassen. Wir beauftragen in Ihrem Namen ei-
nen Rechtsanwalt. Sie müssen dem Rechtsanwalt Voll-
macht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

3.2.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

3.2.3.1 Verletzen Sie eine Obliegenheit nach C-3.2.1 oder C-3.2.2 
vorsätzlich, so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. 

3.2.3.2 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls be-
stehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir 
nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen ha-
ben. 

3.2.3.3 Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt ha-
ben. Dies gilt auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig ver-
letzt haben. 

3.3 Versehentliche Obliegenheitsverletzung 

Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, auch wenn Sie 

– eine Ihnen obliegende Anzeige unterlassen oder 

– fahrlässig eine Anzeige unrichtig abgeben oder 

– fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit un-
terlassen. 

Sie müssen jedoch nachweisen, dass das Versäumnis nur 
auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen unver-
züglich nachgeholt wurde. 

4 Weitere Regelungen 

4.1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 

4.1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

4.1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass Sie dies wussten, können Sie die Aufhebung des 
später geschlossenen Vertrags verlangen. 

4.1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht inner-
halb eines Monats geltend machen, nachdem Sie von der 
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufhe-
bung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, uns zugeht. 

4.2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

4.2.1 Form, zuständige Stelle 

Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den 
Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegen-
über uns erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich 
Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt 
ist. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptverwal-
tung oder an die im Versicherungsschein als zuständig be-



 

 

zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Rege-
lungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben bestehen. 

4.2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 

Haben Sie eine Änderung Ihrer Anschrift uns nicht mitgeteilt, 
genügt für eine Willenserklärung, die wir Ihnen gegenüber 
abgeben, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an 
die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies 
gilt entsprechend für den Fall einer Änderung Ihres Namens. 

4.3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

4.3.1 Bei Erklärungen, die von Ihnen abgegeben werden: 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von Ihnen 
abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 

(1) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrags; 

(2) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

(3) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrags und während des Versicherungsverhältnisses. 

4.3.2 Bei Erklärungen, die von uns abgegeben werden: 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von uns 
ausgefertigte Versicherungsscheine an Sie zu übermitteln. 

4.3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen anzunehmen, die Sie im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags 
an ihn leisten. Eine Beschränkung dieser Vollmacht müssen 
Sie nur gegen sich gelten lassen, wenn Sie die Beschrän-
kung bei der Vornahme der Zahlung kannten oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannten. 

4.4 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrläs-
sige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns an-
gemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeit-
raum zwischen Anmeldung und Zugang unserer in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung 
beim Anspruchsteller nicht mit. 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

4.5 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstand 

4.5.1 Außergerichtliche alternative Streitbeilegung 

Vor oder anstelle einer Klage können Sie auch die kosten-
lose alternative Streitbeilegung nutzen. Richten Sie dazu Ihr 
Anliegen an den 

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.versiche-
rungsombudsmann.de 

Bei einer Beschwerde gegen den Vermittler (z. B. Makler 
oder Vertreter) kann der Ombudsmann einen Schlichtungs-
vorschlag unterbreiten. 

Beschwerden gegen uns als Versicherer sind zulässig bis zu 
einem Beschwerdewert von 100.000 EUR und nur für Ihre 
privaten Verträge. Der Ombudsmann spricht eine Empfeh-
lung aus, die bis 10.000 EUR für uns bindend ist. 

In jedem Fall steht Ihnen im Anschluss der gesamte Rechts-
weg zu den Gerichten offen. 

4.5.2 Versicherungsaufsicht 

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung 
auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht 
wenden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 

Tel.: 0228 4108-0; Fax: 0228 4108-1550 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist 
und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

4.5.3 Gerichtsstand 

Es gilt der gesetzliche Gerichtsstand. Ausnahme: wenn Ihr 
Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Geschäftssitz 

– ins Ausland verlegt wurde oder 

– nicht bekannt ist 

können wir Sie auch vor dem für unseren Sitz zuständigen 
Gericht verklagen. 

4.6 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

4.7 Embargobestimmung 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsankti-
onen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, 
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. 

4.8 Zuständigkeit bei Versichererwechsel 

Werden Sie nach dem Wechsel Ihrer Versicherung zur Würt-
tembergischen Versicherung AG wegen eines Schadener-
eignisses in Anspruch genommen, dessen genauen Ein-
trittszeitpunkt Sie auch durch ein Gutachten nicht bestim-
men können, so sind wir ab dem vereinbarten Versiche-
rungsbeginn im Umfang des bei uns bestehenden Vertrags 
für die Entschädigungsleistung eintrittspflichtig. 

Soweit sich im Rahmen der Ermittlungen der Zeitpunkt des 
Schadeneintritts klar feststellen lässt, ist der Versicherer 
leistungspflichtig, in dessen Vertragslaufzeit der Schaden-
eintritt fällt. 

Diese Bestimmungen gelten nicht für eine Vermögensscha-
den-Haftpflichtversicherung. 

mailto:poststelle@bafin.de


 

 

Glossar 
Nicht jeder Fachausdruck kann durch einen Begriff aus dem allgemeinen Sprachgebrauch ersetzt werden. Daher haben wir einige verwen-
dete Fachausdrücke für Sie erläutert. 

 

A   Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche 

Die private Haftpflichtversicherung übernimmt nicht nur die 
Zahlung berechtigter Schadenersatzforderungen, sondern 
wehrt auch unberechtigte oder überhöhte Ansprüche für Sie 
ab. 

Das bedeutet: Die Versicherung prüft den Anspruch und 
übernimmt gegebenenfalls die rechtliche Verteidigung – für 
Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

Allmählichkeitsschäden 

Allmählichkeitsschäden sind Sachschäden, die sich über ei-
nen längeren Zeitraum entwickeln. Sie treten nicht plötzlich 
auf, sondern langsam – also allmählich. 

In der Regel bleiben solche Schäden zunächst unbemerkt, 
was hohe Kosten verursachen kann. 

Ein Beispiel ist ein beschädigter Parkettboden in einer Miet-
wohnung durch einen über längere Zeit undichten Blumen-
kübel. 

Ausfalldeckung (Forderungsausfall) 

Die Ausfalldeckung – auch Forderungsausfalldeckung ge-
nannt – leistet, wenn Sie selbst von einer anderen Person 
geschädigt werden und diese den Schaden nicht ersetzen 
kann. 

Die Deckung greift in der Regel, wenn: 

– Sie Ihren Schadenersatzanspruch gerichtlich geltend 
gemacht haben, 

– der Schädiger nicht zahlen kann, weil er weder Vermö-
gen noch eine private Haftpflichtversicherung besitzt 

– und keine andere Versicherung für den Schaden eintritt. 

Damit schützt die Ausfalldeckung Sie vor dem finanziellen 
Risiko, dass Sie trotz eines berechtigten Schadenersatzan-
spruchs leer ausgehen. 

D   Deliktsunfähigkeit 

Deliktsunfähigkeit bedeutet, dass eine Person rechtlich nicht 
verantwortlich gemacht werden kann, wenn sie jemand an-
derem einen Schaden zufügt. Sie kann also nicht für Scha-
denersatz haftbar gemacht werden. 

Deliktsunfähig sind z. B.: 

– Kinder unter sieben Jahren, da sie nicht einschätzen 
können, welche Folgen ihr Handeln hat. 

– Kinder unter zehn Jahren bei Unfällen im Straßenver-
kehr. 

– Personen mit schweren geistigen oder seelischen Be-
einträchtigungen, wenn sie im Moment der Handlung die 
Tragweite ihres Handelns nicht erkennen konnten. 

E   Ehepartner 

Personen, die eine eheliche Gemeinschaft miteinander ein-
gegangen sind. 

Ehrenamt 

Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist eine freiwillige und unent-
geltliche Tätigkeit für gemeinnützige oder soziale Zwecke. 

Steuerfreie Aufwandsentschädigungen gelten nicht als Ent-
gelt. 

Eingetragene Lebenspartner 

Personen, die in einer staatlich registrierten Partnerschaft 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz leben (ähnlich der 
Ehe). 

F   Fahrlässig 

Fahrlässig im rechtlichen Sinne handelt, wer die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. 

Dies bedeutet, dass eine Person eine vorhersehbare oder 
vermeidbare Sorgfaltspflicht verletzt. 

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen leichter und gro-
ber Fahrlässigkeit. Dabei handelt grob fahrlässig, wer die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße 
außer Acht lässt. 

G   GDV-Musterbedingungen 

Standardisierte Vertragsbedingungen, die vom Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) entwi-
ckelt wurden. 

Sie dienen Versicherungsunternehmen als Orientierung für 
einheitliche und transparente Regelungen. 

Gefälligkeitshandlungen 

Gefälligkeitshandlungen sind freiwillige und unentgeltliche 
Hilfen für andere Personen – z. B. Freunde, Familie, Nach-
barn oder auch völlig fremde Menschen. 

Typische Beispiele sind Umzugshilfen oder das Blumengie-
ßen während der Urlaubszeit. 

Gesetzliche Haftpflicht 

Die gesetzliche Haftpflicht beschreibt die Pflicht, für Schä-
den aufzukommen, die man anderen schuldhaft zufügt. 

Sie ergibt sich z. B. aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB). 

H   Häusliche Gemeinschaft 

Eine häusliche Gemeinschaft liegt vor, wenn mehrere Per-
sonen auf Dauer zusammen in einem Haushalt leben und 
wirtschaften. 

Dazu gehört typischerweise das Teilen von Wohnraum, 
Haushaltsführung und alltäglichen Ausgaben. Eine häusli-
che Gemeinschaft kann zwischen Ehepartnern, Lebenspart-
nern, Verwandten oder auch anderen Personen bestehen. 

Sie unterscheidet sich von einer bloßen Wohngemeinschaft 
dadurch, dass neben dem gemeinsamen Wohnen auch eine 
gegenseitige Verantwortungsübernahme oder wirtschaftli-
che Verbundenheit besteht. 

J   Jahresumsatz 

Die Summe aller Erlöse innerhalb eines Kalenderjahres bei 
einer selbstständigen nebenberuflichen Tätigkeit. 

L   Lebenspartner 

Personen, die in einer festen, auf Dauer angelegten Bezie-
hung leben. 

Nicht dazu zählen Ehepartner und eingetragene Lebens-
partner. 

M   Mallorcadeckung 

Die Mallorcadeckung bietet zusätzlichen Schutz für Fahrer 
von Mietwagen im Ausland. In manchen Ländern sind die 
Versicherungssummen in der Kraftfahrzeug‑Haftpflichtversi-
cherung niedrig und können im Schadenfall nicht ausrei-
chen. 

In solchen Situationen gleicht sie die Differenz zwischen der 
lokalen Versicherungssumme und der im eigenen Haft-
pflichtvertrag vereinbarten höheren Versicherungssumme 
aus. 

Miet-/Pachtsachschäden 

Schäden, die Sie als Mieter oder Pächter an gemieteten 
oder gepachteten Sachen verursachen, z. B. ein beschädig-
tes Waschbecken in einer Mietwohnung. 

N   Neuwert 

Der Betrag, der benötigt wird, um einen beschädigten oder 
verlorenen Gegenstand heute in gleicher Art und Qualität 
neu zu kaufen. 

Er entspricht dem aktuellen Wiederbeschaffungswert eines 
neuen Produkts, das dem ursprünglichen möglichst nahe-
kommt. 

O   Obliegenheiten 

Obliegenheiten sind gesetzlich oder vertraglich geregelte 
Pflichten, die Sie und die versicherten Personen beachten 
und einhalten müssen. 

Werden diese Obliegenheiten nicht erfüllt, kann dies eine 
Kündigung sowie unsere vollständige oder teilweise Leis-
tungsfreiheit zur Folge haben. 



 

 

P   Personenschäden 

Verletzungen, Gesundheitsschädigungen oder der Tod ei-
ner Person. 

Dazu gehören z. B. Schmerzensgeld, medizinische Versor-
gungskosten oder Verdienstausfall. 

S   Sachschäden 

Beschädigung oder Zerstörung des Eigentums einer frem-
den Person. 

Selbstbeteiligung 

Der Betrag, den Sie pro Versicherungs- bzw. Leistungsfall 
selbst tragen. 

T   Tätigkeitsschäden 

Tätigkeitsschäden sind Schäden an fremden Sachen, die im 
Rahmen einer betrieblichen oder (neben)beruflichen Tätig-
keit entstehen. Sie liegen vor, wenn 

– an diesen Sachen aktiv gearbeitet wird (z. B. Instandset-
zung, Reinigung oder Prüfung); 

– diese Sachen zur Durchführung der Arbeit als Werk-
zeug, Hilfsmittel oder Ablagefläche benutzt werden; 

– die Sachen beschädigt werden, weil sie sich im unmit-
telbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befinden. 

Beispiel: 

Eine fremde Sache wird beschädigt, während sie der eigent-
liche Gegenstand einer beruflichen Verrichtung ist, zur Un-
terstützung dieser Arbeit dient oder sich direkt am Ort der 
Ausführung befindet. 

Textform 

Der Begriff "Textform" bezieht sich auf eine bestimmte Art 
der Dokumentation, die in vielen rechtlichen Kontexten ver-
wendet wird. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist 
die Textform eine der zulässigen Formen für die Abgabe von 
Willenserklärungen oder Verträgen. 

Die Textform erfordert, dass der Inhalt einer Erklärung in ei-
ner lesbaren Weise auf einem dauerhaften Datenträger fest-
gehalten wird. Zudem muss der Absender identifizierbar 
sein. 

U   Unverzüglich 

Ohne schuldhaftes Zögern, also so schnell wie möglich. 

V   Vermögensschäden 

Finanzielle Nachteile, die einer Person entstehen. 

– Unechte Vermögensschäden entstehen als Folge eines 
Sach- oder Personenschadens (z. B. Verdienstausfall). 

– Echte Vermögensschäden entstehen durch eine direkte 
Handlung z. B. durch falsche Informationen. 

Versicherungsfall 

Der Begriff „Versicherungsfall“ bezeichnet ein Ereignis, Ur-
sache oder eine Situation, die den Anspruch auf Versiche-
rungsleistungen auslöst. 

Die Voraussetzungen für einen Versicherungsfall sind in den 
jeweiligen Versicherungsbedingungen beschrieben. 

Versicherungspflicht 

Gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Haftpflichtversiche-
rung, z. B. für Jäger, Halter bestimmter Kraft- und Luftfahr-
zeuge oder (je nach Bundesland) Hundehalter. 

Versicherungssumme 

Die vereinbarte Versicherungssumme gibt an, bis zu wel-
cher Obergrenze wir Schäden ersetzen. 

Vorsätzlich 

Vorsätzlich handelt jemand, wenn er bewusst eine Tat mit 
Wissen und Wollen, also in Kenntnis oder sogar absichtlich 
begeht. 

Vorsorgeversicherung 

Ändern sich die persönlichen Lebensverhältnisse, so greift 
die Vorsorgeversicherung. 

Sie bietet einen temporären Schutz für neue Risiken, die 
nach Vertragsabschluss entstehen, z. B. durch die Anschaf-
fung eines Hundes oder Geburt eines Kindes. 

Z   Zeitwert 

Der aktuelle Wert eines Gegenstandes – also der Betrag, 
den dieser heute gebraucht noch erzielen würde. 

 


